
13.101           Conseil national 76 4 mars 2015

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

13.101

Zivilgesetzbuch.
Kindesunterhalt
Code civil.
Entretien de l'enfant

Differenzen – Divergences

Botschaft des Bundesrates 29.11.13 (BBl 2014 529) 
Message du Conseil fédéral 29.11.13 (FF 2014 511) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.14 (Erstrat – Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.14 (Fortsetzung – Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.14 (Fortsetzung – Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.12.14 (Zweitrat – Deuxième Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.15 (Fortsetzung – Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Kindesunterhalt)
Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

Art. 89a Abs. 6 Ziff. 4a
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit
(Nidegger, Brand, Miesch, Rickli Natalie)
Streichen

Art. 89a al. 6 ch. 4a
Proposition de la majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité
(Nidegger, Brand, Miesch, Rickli Natalie)
Biffer

Nidegger Yves (V, GE): Mes propositions de minorité, que je
défendrai globalement, touchent à la question de la mobili-
sation des caisses de pension dans le recouvrement de con-
tributions alimentaires négligées. J'ai coutume de dire que
ce qui distingue les sociétés humaines des sociétés des ani-
maux sociaux, comme les fourmis ou les abeilles, ce n'est
pas l'intervention de l'Etat, chose qui est très bien planifiée
chez les animaux sociaux, mais c'est l'existence de familles
et l'existence d'une autonomie et d'une responsabilité des
familles respectées par cet Etat. Dans les fourmilières, il n'y
a qu'un seul code génétique; chaque larve est garantie
d'avoir une place de crèche, alors que chez nous «un enfant,
une place de crèche» n'est qu'un slogan électoral, une pro-
messe généralement non tenue. Plus nous approcherons
d'une étatisation, plus nous approcherons de la fourmilière
et donc de l'Allemagne de l'Est, modèle dont certains sont
un peu nostalgiques.
En ce sens, cette loi va dans une direction, à mon avis, fu-
neste, que le Conseil des Etats a encore aggravée, par une
usine à gaz servant à mobiliser les caisses de pension, dont
le but n'est pas celui-là, afin de traquer les sommes d'argent
éventuellement saisissables en cas de négligence dans le
paiement de pensions alimentaires.
Pourquoi est-ce une étatisation inutile? Parce que celui qui
néglige ses pensions alimentaires se voit, aujourd'hui déjà,
confronté à un organe de recouvrement cantonal, à qui la
créance a été cédée, lequel organe dépose une plainte pé-
nale et agit par la voie des poursuites. Il se retrouve donc
confronté à un procureur et à des saisies, et la possibilité
d'éluder le paiement lorsque des liquidités existent est extrê-
mement limitée. En regard de cela, mobiliser les caisses de

pension en les obligeant à tenir des dossiers, à se faire indi-
quer qui est mauvais payeur en termes de contribution ali-
mentaire, à mentionner l'existence d'une mise en gage d'un
avoir de pension au profit de l'achat d'un bien immobilier,
bref tous ces domaines d'information, d'incombance et
d'obligations des caisses, qui n'ont pas cette mission,
tombent à plat. Ils n'expriment ici que cette intention d'étati-
sation générale et de prise en main par l'Etat de relations
qui, au départ, recourent au droit privé, avec les moyens de
l'Etat qui existent déjà lorsque quelqu'un néglige ses obliga-
tions de manière fautive, ce qui atteste que cela suffit.
Cette aggravation par le Conseil des Etats d'un projet déjà
mal orienté devrait être refusée par notre conseil. Lorsqu'il
n'y a pas d'urgence à adopter une nouvelle loi, il y a urgence
à ne pas l'adopter, a dit une fois quelqu'un. Je vous invite à
suivre cette sage recommandation.

Amherd Viola (CE, VS): Der Ständerat schafft mit diesem Ar-
tikel die Möglichkeit, in Fällen, in denen die Unterhaltszah-
lungen nicht geleistet werden, wenigstens die Vorsorgegut-
haben der unterhaltspflichtigen Person zu sichern. Damit
wird der Schutz von Alimentenansprüchen verbessert – in-
dem die Inkassobehörden auf Vorsorgekapital von Alimen-
tenschuldnern zugreifen können, bevor es zu spät ist. Dies
ist dort wichtig, wo sich Alimentenschuldner ihr Altersgutha-
ben ausbezahlen lassen. Ohne die Ergänzung aus dem
Ständerat kann in solchen Fällen nicht verhindert werden,
dass sich beispielsweise ein Schuldner das Altersguthaben
auszahlen lässt, sich damit ins Ausland absetzt und die Ali-
mente in der Schweiz schuldig bleibt.
Mit der Kommissionsmehrheit ist die CVP/EVP-Fraktion der
Meinung, dass man so etwas vermeiden muss. Es darf nicht
sein, dass Altersguthaben verjubelt und gleichzeitig geschul-
dete Alimente nicht bezahlt werden. Einspringen muss dann
der Staat, und schlussendlich bezahlen wir alle, die Steuer-
zahlerinnen und -zahler, die Zeche. Solchen ungerechtfertig-
ten Belastungen des Staates ist der Riegel zu schieben. Es
kommt dazu, dass Alimentenberechtigte in die Sozialhilfe
getrieben werden, obwohl finanzielle Mittel vorhanden wä-
ren. Dass der Minderheitsantrag ausgerechnet aus der SVP-
Fraktion kommt, ist bemerkenswert: Die Partei, die sich im-
mer über steigende Sozialhilfeausgaben beschwert, will hier
unredliche Schuldner schützen und die Bezahlung geschul-
deter Unterhaltsbeiträge der öffentlichen Hand aufbürden.
Ich bitte Sie namens der CVP/EVP-Fraktion, den Minder-
heitsantrag Nidegger abzulehnen und dem Konzept des
Ständerates bezüglich der Bestimmungen des ZGB, BVG
und FZG zu folgen.

Huber Gabi (RL, UR): Der Ständerat hat sich in einer etwas
unüblichen Weise entschieden, Massnahmen zur Sicherung
von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Unterhalts-
pflicht in die Vorlage zum Kindesunterhalt zu integrieren.
Solche Massnahmen waren für die Vorlagen zum Freizügig-
keitsgesetz und zum Gesetz über die berufliche Vorsorge
vorgesehen, zu welcher im Frühling 2013 die Vernehmlas-
sung durchgeführt worden ist. Die FDP-Liberale Fraktion hat
sich damals gegen die Aufnahme solcher Massnahmen aus-
gesprochen, weil sie in der damals vorgesehenen Form zu
unzumutbarem Zusatzaufwand und damit zur Erhöhung der
Verwaltungskosten geführt und insbesondere die Verpflich-
tung zur Übernahme von vorsorgefremden Aufgaben mit
sich gebracht hätte. Diese Kritik wurde auch von zahlreichen
anderen Vernehmlassungsteilnehmern geäussert.
Dem Ständerat ist nun zugutezuhalten, dass er eine weniger
aufwendige und eine praxistaugliche Lösung in der Vorlage
zum Kindesunterhalt implementiert. Sie besteht darin, dass
die Fachstelle – die kantonale Behörde, welche für die In-
kassohilfe bzw. für die Alimentenbevorschussung zuständig
ist – einer Vorsorgeeinrichtung, sofern diese bekannt ist,
Meldung erstattet, wenn eine versicherte Person permanent
ihre Unterhaltspflicht vernachlässigt und mit Unterhaltszah-
lungen im Verzug ist, die mindestens vier Monatszahlungen
entsprechen. Als Folge einer solchen Meldung muss die
Vorsorgeeinrichtung der Fachstelle Mitteilung machen, wenn
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dem Unterhaltspflichtigen eine Auszahlung als einmalige
Kapitalabfindung, als Barauszahlung oder für den Vorbezug
zur Wohneigentumsförderung ausgerichtet werden soll. Die
Vorsorgeeinrichtung hat sodann die Verpflichtung, die ent-
sprechende Auszahlung ab dem Zeitpunkt der Meldung für
längstens 30 Tage aufzuschieben. Während diesen 30 Ta-
gen hat die Fachstelle ihrerseits die Möglichkeit, die Sicher-
stellung des Vorsorgeguthabens für die ausstehenden Un-
terhaltsbeiträge allenfalls gerichtlich zu beantragen. Die Vor-
sorgeeinrichtung muss also erst tätig werden, wenn ihr die
Fachstelle einen effektiv begründeten Fall meldet, und nicht
einfach in jedem Auszahlungsfall.
Mit diesem Ansatz kann sich unsere Fraktion einverstanden
erklären. Wenn wir nämlich nichts regeln, wird es weiterhin
so sein, dass Unterhaltsschuldner, die plötzlich zu Geld
kommen, dieses Geld unbehelligt beiseiteschaffen können.
Laut Angaben der Verwaltung geht es um rund 80 000 Kapi-
talauszahlungen jährlich. Das sind doch eher viele Fälle.
Dementsprechend ist das Potenzial dafür gross, dass Unter-
haltsschulden nicht beglichen werden, obwohl das Geld
dazu eigentlich vorhanden wäre. Wer dann in diesen Fällen
zur Kasse gebeten wird, ist klar: die öffentliche Hand bzw.
die Steuerzahler über die Alimentenbevorschussung. Keine
Lösung ist also eine sehr schlechte Lösung.
Die FDP-Liberale Fraktion wird deshalb den Anträgen der
Mehrheit zustimmen, und ich ersuche Sie, die Anträge der
Minderheiten bei allen diesen Artikeln abzulehnen.

Le président (Rossini Stéphane, président): Le groupe
vert'libéral soutient la proposition de la majorité. 

Schwander Pirmin (V, SZ): Wie gesagt, es geht hier um
Massnahmen zur Sicherung der Vorsorgeguthaben bei Ver-
nachlässigung der Unterhaltspflicht. Es ist uns von der SVP
und vor allem der Minderheit Nidegger jetzt vorgeworfen
worden, es sei unredlich, diese Lösung zu verhindern, wenn
auf der anderen Seite deshalb dann Leute dem Sozialamt
der Gemeinde zur Last fallen. Dem ist natürlich nicht so. Ich
beantrage Ihnen namens der SVP-Fraktion, allen Minder-
heitsanträgen Nidegger zuzustimmen. Warum? 
Es ist tatsächlich ein Problem, wie die Vorsorgeguthaben ge-
sichert werden. Es ist aber ein generelles Problem. Dieses
generelle Problem müssen wir gesamtheitlich anpacken und
regeln. Es gibt nicht nur die Fälle der Unterhaltszahlungen.
Nach wie vor können Vorsorgegelder abgehoben und verju-
belt werden, und dann landen die Leute bei den Ergän-
zungsleistungen zur AHV, IV usw. – ohne dass wir jetzt den
Riegel geschoben haben. Dieses generelle Problem müssen
wir zuerst lösen. Wir müssen alle Fälle gleich behandeln,
wenn es um Vorsorgegelder geht, und nicht hier eine Lö-
sung vorziehen und eine Regelung machen, die dann viel-
leicht wieder Lücken aufweist, wenn wir das Problem gene-
rell lösen. Wir möchten, dass diese Problematik generell
gelöst wird. Deshalb schlagen wir vor, dass wir diese hier
vorgeschlagene Teillösung entsprechend weglassen und die
Sicherung der Vorsorgegelder eingehend und vertieft ange-
hen. Wir sollten jetzt aber diesen Querschläger, der vom
Ständerat kommt, abwehren; diese Lösung war vom Bun-
desrat ja entsprechend nicht vorgesehen.
Es stellen sich auch andere Fragen: Wenn jemand zu Geld
kommt, wie wollen Sie dieses dann sichern? Wenn jemand
eine Schenkung oder Erbschaft bekommt, wird sie ja nicht
sofort bekanntgegeben, sondern kommt dann vielleicht zum
Vorschein, wenn diese Person zwei Jahre später die Steuer-
erklärung ausfüllt. Da haben Sie genau das gleiche Pro-
blem. Die Frage stellt sich natürlich auch, wenn jemand bei
den Unterhaltszahlungen vier Monate im Verzug ist. Genügt
das schon? Und was ist eine effektive Begründung dafür,
dass man die Auszahlung der Vorsorgegelder entsprechend
behindert? Das sind alles Gummibegriffe, die noch geklärt
werden müssen. Wir haben hier keine handfesten Zielvor-
stellungen darüber, wie das abläuft. Einfach jetzt mit einer
solchen Vorlage zu kommen ist unseres Erachtens nicht
sorgfältig.

Die Sicherung der Vorsorgeguthaben ist auch aus Sicht der
SVP ein Problem, aber diese Frage wollen wir gesamthaft
angehen, und deshalb bitten wir Sie entsprechend, den Min-
derheitsanträgen Nidegger zuzustimmen.

Kiener Nellen Margret (S, BE): Namens der SP-Fraktion bitte
ich Sie, die Mehrheit zu unterstützen. Die SP-Fraktion ver-
dankt die gute, sorgfältige, systematische und durchdachte
Ergänzung durch den Ständerat. In dieser Unterhaltsvorlage
haben wir einige Mankos: Wir haben keine Mankoteilung, wir
haben keinen Mindest-Kindesunterhaltsbeitrag, wir haben in
der Alimentenbevorschussung keinen Schritt machen kön-
nen; das betrifft das nächste Geschäft, das wir heute Mor-
gen hier noch besprechen. Und jetzt kommt ausgerechnet
der Sprecher der SVP-Fraktion, der bei den anderen Man-
kos auch keine Hand bieten wollte – nicht beim Mindest-Kin-
desunterhaltsbeitrag, nicht bei der Mankoteilung, nicht bei
der Alimentenbevorschussung –, und will diese gute Mass-
nahme aufschieben, diese kleine Massnahme, weil sie pro
Jahr nicht so viele Fälle von in Verzug geratenen Unterhalts-
schuldnern oder Unterhaltsschuldnerinnen betreffen wird,
aber eben dort greifen wird, wo sie kann.
Herr Schwander, zu Ihrer Argumentation, Sie wollten das
Problem nicht jetzt lösen, sondern dann im Gesamtkontext:
Ja, im Rahmen der Altersvorsorge 2020 werden wir grosse
Diskussionen über BVG-Pflichten und -Berechtigungen füh-
ren. Aber das ist überhaupt kein Argument dafür, jetzt diesen
Schritt zum Wohle der Kinder nicht zu machen. Die Kinder
gehen vor, geschätzter Herr Kollege Schwander. Die
Schweiz ist auch aufgrund des Uno-Pakts II, des Völker-
rechts und der Uno-Kinderrechtskonvention als Staat ver-
pflichtet, dem Kind als minderjähriger Person zu helfen und
ihm den Schutz zu geben, der nötig sein kann, wenn Eltern-
teile ihre zivilen Verpflichtungen nicht wahrnehmen. Genau
darum geht es hier. Die Schweiz hat sich auch international
dazu verpflichtet, ein Mehreres zu tun, etwas, was andere
Länder auch leisten, insbesondere alle rechtsstaatlich orga-
nisierten Länder innerhalb Europas.
Dann muss ich sagen: Ich empfinde jetzt Ihre Argumentation
als widersprüchlich, Herr Kollege Schwander. Sie kritisieren
die Lösung des Ständerates, welche wir unterstützen, wel-
che die grosse Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen
unterstützt, als eine zu punktuelle Lösung und sagen, dass
dann andere Vermögenszuwächse, Erbschaften usw., wel-
che ein in Verzug geratener Unterhaltsschuldner erhalten
kann, nicht erfasst würden. Aber damit befinden Sie sich im
Widerspruch zur Grundargumentation Ihres Kollegen Nideg-
ger, welcher die Minderheit vertritt und hier die Auffassung
geäussert hat, der Staat habe da überhaupt nichts zu su-
chen, das sei eine Verstaatlichung ziviler Ansprüche. Ja,
was soll jetzt gelten? Herr Nidegger will überhaupt keinen
Staat; Sie, Herr Schwander, wollen die Sache dann erst im
Rahmen der grossen Rentendiskussion erörtern.
Das sind beides keine zielführende Argumentationslinien,
sondern hier geht es um die grosse Vorlage zur Stärkung
des Unterhaltsanspruchs der Kinder. Es wurde von meinen
Vorrednerinnen Amherd und Huber gesagt – deren Argu-
mentation ich mich vollumfänglich anschliesse –, dass sonst
Kinder und Jugendliche in der Schweiz, die vor allem aus
solchen Familien stammen, die grösste Gruppe der Sozial-
hilfebezügerinnen und -bezüger darstellen.
Bitte, unterstützen Sie die Mehrheit. 

Le président (Rossini Stéphane, président): Le groupe PBD
soutient la proposition de la majorité. 

Sommaruga Simonetta, Bundespräsidentin: Der Ständerat
hat den Entwurf des Bundesrates zum Unterhaltsrecht mit
einer neuen Regelung im Zusammenhang mit der berufli-
chen Vorsorge ergänzt. Die Mehrheit Ihrer Kommission für
Rechtsfragen hat sich diesem Entscheid angeschlossen,
und es gibt eine Minderheit, die sich gegen diese Ergänzung
wehrt. 
Ausgangspunkt für diese Anpassung – ich möchte das doch
in Erinnerung rufen – ist ein stossender Missbrauch: Ge-
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wisse Personen lassen sich nämlich ihr Guthaben aus der
zweiten Säule auszahlen, womit sie zukünftige Hinterlasse-
nenleistungen zunichtemachen und gleichzeitig ihre Unter-
haltsverpflichtungen vernachlässigen. Den Schaden tragen
die Unterhaltsberechtigten, das bedeutet die geschiedenen
Ehegatten und die Kinder, aber eben nicht nur diese: In vie-
len Fällen ist es auch das Gemeinwesen, das im Rahmen
der Alimentenbevorschussung sowie der Sozialhilfe anstelle
der Unterhaltspflichtigen einspringen muss. Die vorgeschla-
genen vorsorgerechtlichen Ergänzungen sollen also die mit
der Sozialhilfe und der Alimentenbevorschussung betrauten
Behörden darin unterstützen, den Unterhaltsschuldner zur
Bezahlung der Unterhaltsbeiträge zu bewegen. 
Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dieser vorge-
schlagenen Ergänzung und der Vorlage zum Kindesunter-
halt, und zwar nicht nur aufgrund des Zwecks, den diese er-
füllt, sondern auch aufgrund ihrer Herkunft. Im Bericht des
Bundesrates mit dem Titel «Harmonisierung Alimentenbe-
vorschussung und Alimenteninkasso» wurden nämlich beide
Themen aufgenommen, auf der einen Seite die Harmonisie-
rung der Inkassohilfe – das machen wir mit dieser Vorlage –,
auf der anderen Seite aber eben auch die vorsorgerechtliche
Regelung. Der Bundesrat hat auch bereits eine Vernehmlas-
sung über diesen vorsorgerechtlichen Teil durchgeführt. Die
vorgeschlagene Verbesserung des Schutzes von Personen
mit Anspruch auf Alimente wurde im Allgemeinen begrüsst.
Der Bundesrat hat dann im März des letzten Jahres vom Er-
gebnis der Vernehmlassung Kenntnis genommen und die
Verwaltung beauftragt, eine Botschaft auszuarbeiten. 
Indem jetzt die betreffende Vorlage in diese Revision des
Unterhaltsrechts integriert werden kann, kann sie auch ra-
scher in Kraft treten. Sie stärkt den Unterhaltsanspruch des
Kindes, und damit gibt es eben auch den inneren Zusam-
menhang mit der laufenden Vorlage. Wir sind also sehr froh,
dass der Ständerat diese Ergänzung noch aufgenommen
hat und sie jetzt auch von der Kommissionsmehrheit mitge-
tragen wird.
Das Problem habe ich Ihnen geschildert. Was ist nun der Lö-
sungsvorschlag bei dieser Regelung? Die Inkassobehörden
erhalten mit der beantragten Ergänzung die Möglichkeit, den
Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen diejenigen Perso-
nen zu melden, die ihre Unterhaltspflicht seit mindestens
vier Monaten vernachlässigen. Danach soll die betreffende
Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtung verpflichtet werden,
die Inkassobehörden über jede vorgesehene Auszahlung
des Kapitals zu informieren. Mit dieser Meldung erhält die In-
kassobehörde dann die Möglichkeit sicherzustellen, dass
das auszubezahlende Kapital auch tatsächlich für das Be-
gleichen der offenen Unterhaltsverpflichtungen verwendet
wird. Mit anderen Worten: Wenn eine Person ihre Unter-
haltspflicht vernachlässigt und die Inkassobehörde weiss, in
welcher Vorsorgeeinrichtung diese Person ihr Guthaben hat,
dann soll die Inkassobehörde diese Einrichtung informieren.
Wird bei dieser Einrichtung eine Barauszahlung beantragt,
muss die Einrichtung die Inkassostelle, die sie kontaktiert
hat, umgehend darüber informieren – und die Inkassostelle
erhält die Gelegenheit, innerhalb von 30 Tagen die notwen-
dige Massnahme zur Sicherung der Unterhaltsansprüche
einzuleiten.
Das Schöne an dieser Ergänzung ist, dass wir keine neuen
Institutionen schaffen. Wir führen lediglich eine Informations-
pflicht ein, damit die Behörden die bestehenden Möglichkei-
ten nutzen, um die Alimentenansprüche durchzusetzen. Es
stimmt, es wird einen gewissen Mehraufwand für die Pensi-
onskassen geben. Aber wir denken, in einer Gesamtabwä-
gung ist dieser Mehraufwand vertretbar, weil die Vorlage die
öffentlichen Kassen entlastet.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass diese Regelung nur
die zweite Säule betrifft. Es ist natürlich richtig, dass die
Selbstständigerwerbenden oft keine zweite Säule haben und
es unter Umständen eigentlich korrekt wäre, auch bei der
dritten Säule entsprechend zu handeln. Das Problem ist,
dass es für die dritte Säule keine zentrale Meldestelle gibt,
sodass wir gar nicht wissen, wer bei welcher Institution ein
Guthaben hat. Wenn wir für die dritte Säule auch eine Lö-

sung gesucht hätten, wäre das mit einem sehr grossen ad-
ministrativen Aufwand verbunden gewesen. Deshalb haben
der Bundesrat und auch der Ständerat entschieden, darauf
zu verzichten.
Die Minderheit beantragt, auf diese Regelung zu verzichten.
Ich möchte doch kurz auf die Frage eingehen: Was wären
die Folgen, wenn sich die Minderheit durchsetzen würde?
Die Folge wäre, dass der Staat für Unterhaltsbeiträge auf-
kommen müsste, und zwar auch dann, wenn das Geld vor-
handen wäre.
Der Vertreter der Minderheit hat gesagt, es sei auch in ande-
ren Situationen möglich, dass jemand die Vorsorgegelder
beziehe und diese dann nicht so einsetze, wie wir uns das
vorstellen, also das Geld einfach verjuble und im Alter auf
Ergänzungsleistungen angewiesen sei. Das stimmt. Es gibt
aber zwei Unterschiede:
Erstens besteht im vorliegenden Fall bereits eine Anwart-
schaft. Es geht um Unterhaltsbeiträge, die geschuldet wer-
den und die nicht bezahlt worden sind. Hier besteht aktiv be-
reits die Verpflichtung, etwas zu bezahlen. Wenn das nicht
bezahlt wird, muss der Staat einspringen.
Es gibt noch einen zweiten Punkt zu bedenken. Wenn je-
mand eine Schenkung erhält, ist das eine zusätzliche Verän-
derung der Vermögenslage. Dann müssen Sie das in der
nächsten Steuererklärung ausweisen, und das tun Sie,
wenn Sie korrekt handeln – davon gehen wir bei unseren
Steuerpflichtigen aus. Entsprechend haben Sie in dieser
Vorlage eine Norm, die besagt, dass bei einer ausserordent-
lichen Veränderung der Vermögensverhältnisse sogar ein
Anspruch auf eine Anpassung der Unterhaltsbeiträge be-
steht. Hier gibt es einen direkten Konnex.
Deshalb ist es sinnvoll und auch logisch, bei einer Verände-
rung der Vermögensverhältnisse durch eine Barauszahlung
der Vorsorgegelder diese Anpassung zu machen. Die Ver-
pflichtung der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
die Informationen weiterzuleiten, ist eine Voraussetzung da-
für, dass die Gelder auch tatsächlich bezahlt werden müs-
sen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, diese sehr sinnvolle Ergän-
zung, die der Ständerat eingebracht hat und die Kommissi-
onsmehrheit unterstützt, ebenfalls zu unterstützen.

Schwaab Jean Christophe (S, VD), pour la commission:  Le
Conseil des Etats a créé une divergence importante, à la-
quelle votre commission vous propose de vous rallier.
Les dispositions dont il est ici question et qui sont attaquées
par la proposition de la minorité Nidegger traitent des me-
sures visant à garantir que l'avoir de prévoyance ne dispa-
raisse pas en cas de négligence de la contribution d'entre-
tien. Le coeur du sujet se situe dans la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
et dans la loi sur le libre passage.
Les mesures qui vous sont aujourd'hui présentées ont fait
l'objet d'une procédure de consultation en bonne et due
forme en 2013, et le Conseil des Etats a profité de l'occasion
de cette révision pour les introduire immédiatement dans le
texte légal. Il s'agit du texte mis en consultation, légèrement
adapté à la suite de ladite consultation – plusieurs de mes
préopinantes l'ont souligné. Le Conseil des Etats a intégré
ces mesures avec précision et après mûre réflexion. Ainsi, je
ne pense pas que nous puissions considérer cet ajout
comme un bricolage législatif, bien au contraire.
Le but de ces dispositions est de vérifier que, lorsqu'une per-
sonne débitrice d'une contribution d'entretien retire son capi-
tal de prévoyance, par exemple en vue d'un départ à l'étran-
ger, elle ait bel et bien payé ces contributions. L'institution de
prévoyance doit procéder à cette vérification, non pas à
chaque fois, mais seulement lorsque le débiteur ne paie pas
sa contribution pendant au minimum quatre mois. La caisse
de pension doit alors être informée de cet important retard
de paiement. En cas de demande de retrait de l'avoir de pré-
voyance, la caisse de pension doit avertir l'office cantonal
compétent qui a annoncé le retard de paiement lorsque le
retrait dépasse la somme de 1000 francs. Cet office compé-
tent doit être désigné par le droit cantonal. Le versement du
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capital ne peut alors intervenir au plus tôt que 30 jours après
l'annonce.
Cela entraîne certes quelques démarches administratives,
mais cela permet surtout d'éviter les situation choquantes de
débiteurs peu scrupuleux qui ne paient pas leurs contribu-
tions d'entretien, puis dilapident rapidement l'avoir de pré-
voyance qui aurait permis de rembourser les prestations non
versées à leurs enfants ou à leurs ex-conjoints. Dans tous
les cas, les démarches administratives seraient bien moin-
dres que ce qui était prévu dans le projet initial mis en
consultation puisqu'il était alors prévu que les caisses de
pensions devraient avertir de tout retrait de capital d'un débi-
teur de contribution d'entretien, indépendamment du fait qu'il
ou elle ait payé ses contributions à temps ou de la durée du
non-paiement desdites contributions.
La minorité Nidegger propose de biffer purement et simple-
ment ces nouvelles dispositions introduites par le Conseil
des Etats, et donc d'en revenir à la version initiale acceptée
par notre conseil. Cette proposition risquerait d'avoir des
conséquences fâcheuses pour ne pas dire choquantes.
Elles seraient d'autant plus choquantes qu'elles sont au-
jourd'hui la règle et qu'il convient de l'améliorer, dans l'intérêt
des enfants bénéficiaires d'une contribution d'entretien.
Que se passe-t-il en effet lorsqu'une personne néglige sa
contribution d'entretien? Bien souvent, ce sont les contri-
buables qui doivent s'y substituer par l'aide au recouvre-
ment, par l'aide sociale, par des subsides divers. Or, ces dé-
penses de la collectivité pourraient facilement être évitées,
parce que le débiteur, en retirant son capital de prévoyance,
aurait soudain la possibilité de régler ses dettes. Mais si per-
sonne n'est averti en cas de retrait, l'argent risque d'avoir
disparu, et le débiteur peu scrupuleux aura le loisir de profi-
ter du beurre et de l'argent du beurre, sans pour autant avoir
réglé ce qu'il doit à la crémière. D'une manière générale, il y
a un intérêt public à ce que les privés règlent leurs dettes
lorsqu'ils le peuvent, à plus forte raison lorsque c'est à l'Etat
de s'y substituer.
Votre commission a rejeté la proposition Nidegger, par
17 voix contre 5, et je vous remercie d'en faire autant.

Vogler Karl (CE, OW), für die Kommission: Erlauben Sie mir
an dieser Stelle auch unter Hinweis auf die von der Bundes-
präsidentin und den Fraktionssprecherinnen und -sprechern
gemachten Ausführungen kurz folgende Bemerkung: Der
Ständerat hat am 2. Dezember 2014 den Entwurf zum
neuen Kindesunterhaltsrecht angenommen. Dabei wurden
verschiedene Differenzen geschaffen. 
Eine dieser Differenzen betrifft die Massnahmen zur Siche-
rung von Vorsorgeguthaben bei Vernachlässigung der Un-
terhaltspflicht. Diese wurden vom Ständerat in die Kindesun-
terhaltsvorlage mit einbezogen, und zwar, weil sich die
Bearbeitung dieser Gesetzesbestimmungen als Einzelvor-
lage stark verzögern würde. Diese Massnahmen ermögli-
chen es, den Schutz der Personen mit Alimentenansprüchen
zu verbessern, indem es den Inkassobehörden möglich
wird, rechtzeitig auf Vorsorgekapital von Alimentenschuld-
nern zuzugreifen, wenn sich diese ihr Guthaben auszahlen
lassen. Das Ganze stellt ein Gesamtpaket, sprich ein Kon-
zept, dar, weshalb diese Massnahmen als Ganzes in die
Vorlage integriert wurden. Betroffen sind das ZGB, das BVG
und das FZG.
Zum Streichungsantrag der Minderheit Nidegger: Die Mehr-
heit Ihrer Kommission lehnt diesen ab. Der Entscheid in der
Kommission mit 17 zu 5 Stimmen bei 0 Enthaltungen war
deutlich. Warum das? Die Kommissionsmehrheit ist der Mei-
nung, dass es, wenn jemand Unterhaltsverpflichtungen hat,
also Alimente schuldet, stossend ist, wenn sich der Schuld-
ner Kapital aus der zweiten Säule auszahlen lässt und dann,
statt geschuldete Alimente zu bezahlen, das Geld beiseite-
schafft und beispielsweise ins Ausland verreist. Das hat zur
Folge, dass der Unterhaltsberechtigte den Schaden hat und
in vielen Fällen der Staat zulasten der Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler über die Alimentenbevorschussung für Un-
terhaltsbeiträge aufkommen muss. Die gleichen Kreise, die
den Minderheitsantrag unterstützen, beklagen dann ja je-

weils wieder die steigenden Sozialausgaben. Das ist nach
Meinung der Kommissionsmehrheit nicht sehr konsequent. 
Die klare Mehrheit Ihrer Kommission beantragt Ihnen, den
Antrag der Minderheit Nidegger abzulehnen.

Le président (Rossini Stéphane, président): Le vote à l'ar-
ticle 89a vaut également pour les articles 40, 49 alinéa 2
chiffre 5a et 86a alinéa 1 lettre abis de la loi sur la pré-
voyance professionnelle ainsi que pour le titre précédant l'ar-
ticle 24a et l'article 24fbis de la loi sur le libre passage.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 13.101/11 401)
Für den Antrag der Mehrheit ... 134 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 54 Stimmen
(1 Enthaltung)

Art. 298 Abs. 2bis, 2ter
Antrag der Mehrheit
Streichen

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, von Graffenried)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 298 al. 2bis, 2ter
Proposition de la majorité
Biffer

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, von Graffenried)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

von Graffenried Alec (G, BE): Ich werde zu zwei Minder-
heitsanträgen sprechen: zu Artikel 298 Absätze 2bis
und 2ter sowie zu Artikel 298b. Die entsprechenden beiden
Fragen gehören zusammen; sie wurden in der Kommission
des Ständerates, im Ständerat und in der Kommission des
Nationalrates jeweils gemeinsam behandelt. Ich werde also
nur einmal sprechen. Ich werde jetzt keinen Ordnungsantrag
dafür stellen, dass ich diese beiden Fragen gemeinsam be-
handelt haben möchte, denn sie gehören ganz klar zusam-
men.
Worum geht es? Wir bitten Sie, hier dem Ständerat zu folgen
und die Minderheit Vischer Daniel bei den Artikeln 298
und 298b zu unterstützen. Die Minderheit mag Ihnen etwas
klein erscheinen, aber sie hat viele gute Argumente, und sie
hat vor allem eine breite Unterstützung aus der Wissen-
schaft und aus der täglichen Scheidungs- und Beratungs-
praxis. Und sie hat natürlich den ganzen Ständerat hinter
sich; die Formulierung wurde in der Kommission des Stän-
derates entwickelt und ist dann vom Ständerat unwiderspro-
chen übernommen worden.
Die alternierende Obhut ist keineswegs unbekannt – es
wurde gesagt, das sei ein unbekanntes Wesen –, sie be-
steht bereits heute, sie ist in Lehre und Forschung bestens
bekannt und verankert. Alternierende Obhut, was ist das?
Das ist eine Betreuungs- und Lebensform für Kinder ge-
trennt lebender Eltern, bei welcher ein Kind zu mindestens
30 Prozent bei jedem Elternteil lebt und von diesem auch
betreut wird. Es geht also um alle Fälle, in denen das Be-
suchsrecht etwas ausgeweitet wird, bis zu den Fällen mit ei-
ner Fifty-fifty-Betreuung. Das ist mit einer alternierenden Ob-
hut gemeint.
Heute leben in der Schweiz bereits rund 10 Prozent der Kin-
der getrennter Eltern in solchen Modellen mit einer alternie-
renden Obhut. Das besteht also bereits in der Realität. Aber
in vergleichbaren Ländern wie in Skandinavien oder in Hol-
land liegt dieser Anteil noch erheblich höher; er geht bis zu
rund 40 Prozent. Auch die empirisch belegte entwicklungs-
psychologische Forschung spricht sich deutlich für die alter-
nierende Obhut aus. Heute ist erwiesen, dass die alternie-
rende Obhut auch dann die für das Kind beste Betreuungs-
lösung darstellt, wenn sie nur auf den Antrag eines Eltern-
teils oder des Kindes erfolgt.
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Kurz zusammengefasst ergibt sich Folgendes: Am gesünde-
sten und am besten für das Kind ist es natürlich, das müs-
sen wir hier nicht wiederholen, wenn die Eltern des Kindes
zusammenleben; das ist klar. Aber wenn die Eltern getrennt
leben, geht es denjenigen Kindern am besten, deren Eltern
möglichst gleichmässig in die Betreuung involviert sind, mit
einer geteilten Obhut eben. Kinder in einer alternierenden
Obhut haben ein besseres emotionales und psychisches
Wohlbefinden. Sie sind gesünder, zeigen weniger Verhalten-
sauffälligkeiten im sozialen Kontakt und in der Schule und
haben bessere Kontakte mit ihren Eltern. Viele Expertinnen
und Experten fordern daher sogar, die alternierende Obhut
als Regelmodell, als Standardlösung für die Betreuung von
Kindern jeden Alters vorzusehen. Sie sind sich heute einig,
dass die alternierende Obhut nicht nur ein familienrechtli-
ches, sondern sogar ein gesundheitspolitisches und sozi-
ales Anliegen sei.
Welche Bedeutung haben nun die neuen Bestimmungen?
Für die Kinderbelange gilt sowieso die Offizialmaxime; man
müsste das also eigentlich gar nicht mehr gesondert erwäh-
nen, da das alles ja bereits grundsätzlich möglich ist. Rück-
meldungen aus der Praxis in der gesamten Schweiz deuten
jedoch darauf hin, dass mancherorts trotz Sorgerechtsrevi-
sion Bestrebungen im Gange sind, möglichst viel jetzt ein-
mal beim Alten zu lassen und insbesondere Anträge auf
eine geteilte Obhut oder auf mehr Kontakt pauschal abzu-
schmettern, selbst wenn sie den Interessen der Kinder ent-
sprechen. Darum ist die Annahme dieser Bestimmungen
jetzt so wichtig. Wir können damit sicherstellen, dass die al-
ternierende Obhut oder auch ein ausgeweitetes Besuchs-
recht angeordnet werden können, wenn das dem Kindes-
wohl dient. Mit diesen Bestimmungen wird sichergestellt,
dass diese im Grunde beste Lösung für die Kinder von den
Behörden auch geprüft werden kann. Umgesetzt wird sie
selbstverständlich nur, wenn das dem Kindeswohl dient.
Ohne explizite Klarstellung, dass dies dem Willen des Ge-
setzgebers entspricht, könnte der Fall eintreten, dass die Er-
rungenschaften der Revisionen im Kindesrecht bei Betreu-
ungsfragen durch die Praxis rückgängig gemacht werden.
Die gesellschaftliche Realität sieht heute so aus, dass der
durchschnittliche Betreuungsanteil vor der Trennung der El-
tern bereits heute dem Modell einer alternierenden Obhut
entspricht. Tritt die Trennung der Eltern ein, sollte diesem
Modell weiterhin Rechnung getragen werden. Ansonsten
würde das für das Kind zu einem krassen Bruch in der Be-
ziehung zu einem Elternteil und bezüglich der Betreuungs-
konstanz führen. Doch genau das wollen wir ja mit diesen
Revisionen verhindern.
Das Kindeswohl stünde nicht mehr im Zentrum der Revision.
Stattdessen würde faktisch ein Wahlrecht für den allein be-
treuungsberechtigten Elternteil geschaffen: Er kann frei
wählen, ob er arbeiten oder Kinder betreuen will. Oft kommt
es sogar vor – Sie kennen sicher Beispiele aus Ihrem Um-
feld –, dass dann eine Drittbetreuung angeordnet wird, an-
statt dass man den anderen Elternteil, der eigentlich verfüg-
bar wäre, einspannt. Der andere Elternteil, der diese Option
alleine finanzieren muss, wird faktisch in die Funktion des
Ernährers gezwungen.
Artikel 298 Absatz 2ter ZGB führt lediglich dazu, dass neu
das Kindeswohl für Betreuungsregelungen mitberücksichtigt
werden kann und die alternierende Obhut möglich bleibt,
wenn sie für richtig erachtet wird.
Ich danke Ihnen daher, wenn Sie in dieser Frage dem Stän-
derat folgen, also die Lösung des Ständerates übernehmen,
und die gesamte Revision mit dieser guten Regelung abrun-
den.

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le débat sur cet objet est interrompu

15.9001

Mitteilungen des Präsidenten
Communications du président

Le président (Rossini Stéphane, président): J'ai le plaisir de
saluer la présence, à la tribune diplomatique, de Madame
Bahar Muradova, vice-présidente du Parlement d'Azerbaïd-
jan et présidente du groupe d'amitié parlementaire Azerbaïd-
jan-Suisse. Madame Muradova est accompagnée de deux
membres du Parlement azéri et de Son Excellence l'ambas-
sadeur de la République d'Azerbaïdjan Akram Zeynalli.
J'aurai le plaisir de m'entretenir avec la délégation azérie ce
matin. La délégation aura également des entretiens avec le
président du Conseil des Etats, avec les présidences des
Commissions de politique extérieure et de la Délégation au-
près de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et
avec des représentants du groupe d'amitié parlementaire
Suisse-Azerbaïdjan, présidé par Madame la conseillère aux
Etats Christine Egerszegi-Obrist.
L'Azerbaïdjan et la Suisse entretiennent des liens d'intérêts
et d'amitié très étroits. Nous souhaitons à Madame la vice-
présidente Muradova et à sa délégation la plus cordiale
bienvenue au Parlement ainsi qu'un séjour fructueux et
agréable dans notre pays. (Applaudissements)
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Zivilgesetzbuch.
Kindesunterhalt
Code civil.
Entretien de l'enfant

Fortsetzung – Suite

Botschaft des Bundesrates 29.11.13 (BBl 2014 529) 
Message du Conseil fédéral 29.11.13 (FF 2014 511) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.14 (Erstrat – Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.14 (Fortsetzung – Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.14 (Fortsetzung – Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.12.14 (Zweitrat – Deuxième Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.15 (Fortsetzung – Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Kindesunterhalt)
Code civil suisse (Entretien de l'enfant)

Art. 298 Abs. 2bis, 2ter (Fortsetzung)
Art. 298 al. 2bis, 2ter (suite)

Schwander Pirmin (V, SZ): Namens der SVP-Fraktion bitte
ich Sie, der Minderheit Vischer Daniel zu folgen bzw. dem
Beschluss des Ständerates zuzustimmen.
Warum? Wir haben das in der Fraktion eingehend bespro-
chen. Seit 1. Juli 2014 gilt das gemeinsame Sorgerecht als
Regelfall. Wenn wir diesem Regelfall in der Praxis tatsäch-
lich zum Durchbruch verhelfen wollen, müssen wir logischer-
weise diesen Bestimmungen des Ständerates folgen. Es
kann und darf in der Praxis nicht sein, dass der Regelfall –
gemeinsames Sorgerecht – durch eine Regelung bezüglich
der Obhut, des persönlichen Verkehrs und der Betreuungs-
anteile verwässert oder gar ausgehebelt wird. Es muss mög-
lich sein, dass die Person, welche gemäss Scheidungsurteil
zahlen muss und entsprechend die Kinder nur alle 14 Tage
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sieht, die Möglichkeit bekommt, das zu ändern. Diese Per-
son soll also einen Antrag stellen können, dass sie auch die
Möglichkeit erhält, sich mehr um die Kinder zu kümmern.
Darum geht es hier in dieser ständerätlichen Lösung. Es
geht hier auch nicht um die Einführung einer bestimmten Be-
treuungsform oder um den Vorzug einer bestimmten Betreu-
ungsform, sondern es geht um die logische Folge, um die
Durchsetzung des Regelfalls, den wir eingeführt haben: Es
geht nämlich um die Durchsetzung des gemeinsamen Sor-
gerechts.
Deshalb bitte ich Sie namens der SVP-Fraktion, hier der Lö-
sung des Ständerates zuzustimmen.

Nidegger Yves (V, GE): Comme cela vient de vous être dit
en allemand, le groupe UDC vous recommande de suivre la
proposition de la minorité Vischer Daniel. Selon la règle ac-
tuelle, l'autorité parentale est conjointe; elle est séparée uni-
quement dans des cas exceptionnels lorsque c'est contraire
au bien de l'enfant. C'est une nouveauté. Brusquement, en
matière de garde, on applique la règle inverse. C'est certai-
nement injuste: il suffit qu'un des parents s'oppose à la
garde alternée, qui est un peu le corollaire de l'autorité pa-
rentale conjointe lorsque les choses vont bien entre les deux
parents, pour que le juge n'examine même pas cette ques-
tion et que l'autorité de protection ne se pose même pas la
question de savoir si peut-être le bien de l'enfant serait
mieux servi par la solution de la garde alternée.
J'ai encore vu un cas récemment devant les tribunaux, dans
lequel le père s'est borné à souhaiter une garde alternée.
Face au refus de la mère, cette question n'a même pas été
examinée, à aucun stade de la procédure. Le juge n'avait
d'autre choix que de prononcer la garde exclusive.
Pour ces raisons et pour profiter d'une modification allant
dans le sens positif d'une égalité des parents devant la loi et
dans leur rapport personnel aux enfants, je vous invite à
suivre la proposition de la minorité Vischer Daniel.

Huber Gabi (RL, UR): In den Artikeln 298 und 298b geht es
eigentlich um das Gleiche; ich spreche zu beiden. Einmal
wird das Gericht adressiert und einmal die Kindesschutzbe-
hörde. In Artikel 298 Absatz 2bis bzw. Artikel 298b Ab-
satz 3bis geht es darum, dass das Gericht oder die Kindes-
schutzbehörde das Recht des Kindes, regelmässige persön-
liche Beziehungen zu den beiden Elternteilen zu pflegen,
berücksichtigt. Was hier der Ständerat und nun die Minder-
heit explizit ins Gesetz einfügen wollen, ist eine Selbstver-
ständlichkeit, die schon im geltenden Recht praktiziert wird.
Denn schon heute erfordert und umfasst das Wohl des Kin-
des, dass regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden
Elternteilen gelebt werden können. Die vermeintliche Klar-
stellung stiftet auch insofern Verwirrung, als mit einer sol-
chen Bestimmung in keiner Weise die Pflicht der Behörden
verbunden wäre, gleiche Betreuungsanteile anzuordnen.
In Absatz 2ter bzw. 3ter geht es darum, die Möglichkeit einer
alternierenden Obhut im Sinne des Kindeswohls zu prüfen,
wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt. Die Gerichte
sind nun aber der Offizialmaxime verpflichtet; das heisst, sie
sind nicht an die Anträge der Parteien gebunden, sondern
sie müssen von Amtes wegen die beste Lösung im Interesse
des Kindeswohls suchen. Auch das gilt bereits unter dem
geltenden Recht. Wird die alternierende Obhut als einziges
Betreuungsmodell ausdrücklich im Gesetz genannt, bekäme
diese Betreuungsform eine Bedeutung, die ihr nicht zu-
kommt. Mit der Gesetzesrevision soll nämlich kein Betreu-
ungsmodell bevorzugt oder benachteiligt werden, sondern
es geht immer ausschliesslich und einzig um das Kindes-
wohl bzw. um diejenige Betreuungsform, welche im konkre-
ten Fall am besten dem Kindeswohl entspricht.
Wir beantragen deshalb die Unterstützung des Antrages der
Mehrheit und die Ablehnung des Antrages der Minderheit.
Das Kommissionspostulat 15.3003 lehnen wir dementspre-
chend ab. Es kam in der Kommission relativ knapp zustande
und ist eigentlich eine neue Vorstossform, indem vorder-
gründig ein Bericht verlangt wird und gleichzeitig auch noch

die eigentlich gewünschten Gesetzesänderungen verlangt
werden.
Die Standesinitiative Zürich 09.301 lehnen wir ebenfalls ab.
Der Ständerat hat ohne Gegenstimme beschlossen, diese
Initiative abzuschreiben, weil das Anliegen mit der Vorlage
zum Kindesunterhalt erfüllt wird. Somit ist die Abschreibung
angezeigt.

Kiener Nellen Margret (S, BE): Sehr geehrte Frau Kollegin
Huber, Sie kritisieren den Inhalt des Antrages zur alternie-
renden Obhut oder, je nach Begrifflichkeit, zu den alternie-
renden Betreuungsanteilen. Aber können Sie sich erinnern,
dass ich in der Kommission für Rechtsfragen zu Beginn der
Eintretensdebatte zur Vorlage über die gemeinsame elterli-
che Sorge beantragt hatte, die Kommission sei umfassend
über die gesetzlichen Regelungen zu Wechselmodellen in
den umliegenden Ländern zu informieren? Und dass Sie,
mit der bürgerlichen Mehrheit, diesen Verfahrensantrag ab-
gelehnt haben, der es uns ermöglicht hätte, in diesem Ge-
setz bzw. in der Vorlage über die gemeinsame elterliche
Sorge eine systematische und umfassende Lösung einzu-
bauen?

Huber Gabi (RL, UR): Nein, Frau Kollegin, ich erinnere mich
nicht, aber ich habe auch kein schlechtes Gewissen, weil die
Sache jetzt in dieser Vorlage geregelt wird.

Guhl Bernhard (BD, AG): Ich habe mich so vorbereitet, dass
ich zu beiden Themen respektive eben zur alternierenden
Sorge spreche.
Die BDP begrüsst diese Vorlage. Mit der Vorlage, die von
der Kommission für Rechtsfragen verabschiedet wurde, ver-
bessern wir die Situation der Kinder im Falle einer Schei-
dung massgeblich, auch wenn die Trennung für die Kinder
immer eine grosse Belastung ist. Die BDP-Fraktion lehnt es
aber grossmehrheitlich ab, eine einzelne Form der elterli-
chen Sorge speziell hervorzuheben. Das Gericht muss so-
wieso jeden Einzelfall prüfen und dabei schauen, welche
Form der elterlichen Sorge die beste Lösung ist. Die alter-
nierende Obhut kann eine dieser Formen sein. Die BDP,
welche gegenüber den verschiedenen Familienmodellen of-
fen ist und diese begrüsst und unterstützt, sieht die alternie-
rende Obhut durchaus als mögliche Form der Sorge für die
Kinder. Das Gericht hat jedoch heute schon die Möglichkeit,
die elterliche Sorge so zu definieren. Eine explizite Erwäh-
nung im Gesetz ist nicht notwendig; die BDP hat das ent-
sprechende Postulat 15.3003 in der Kommission aber unter-
stützt. 
Die BDP-Fraktion ist also nicht gegen die alternierende Ob-
hut, auch wenn sie hier mit der Mehrheit stimmt und die vom
Ständerat eingefügte Lösung nicht unterstützt. Im Übrigen
wird die BDP-Fraktion – dies sei zur Abkürzung der Debatte
gesagt – anschliessend jeweils mit der Mehrheit stimmen
und die Vorlage so, wie sie aus der Kommission gekommen
ist, unterstützen.

Schneider Schüttel Ursula (S, FR): Es ist grundsätzlich be-
grüssenswert, wenn Väter – und um diese geht es in der
Mehrzahl der zur Diskussion stehenden Fälle – heute ver-
mehrt ihre Kinder mitbetreuen und -erziehen wollen. Im ide-
alen Fall beginnt die zwischen Mutter und Vater aufgeteilte
Kinderbetreuung mit der Geburt des ersten Kindes, und die
beiden Elternteile einigen sich einvernehmlich darüber, wer
zu welchem Teil erwerbstätig ist und wer wann und in wel-
chem Umfang die Kinderbetreuung übernimmt. Das wäre
Familie und Beruf auf ideale Weise unter einen Hut ge-
bracht, das wäre gelebte Gleichberechtigung. Anders ge-
sagt: Eine solche Aufgabenteilung wird nicht erst im Schei-
dungs- oder Trennungsfall zu einem Thema, sondern wird
von Anfang an gelebt.
Die SP-Fraktion unterstützt die Bestrebungen zu einer Auf-
gabenteilung der Eltern in der Familie. Sie setzt sich auch für
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Der regelmäs-
sige Kontakt und die persönliche Beziehung des Kindes zu
beiden Elternteilen sollen auch im Falle einer Trennung oder
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Scheidung weiterhin gepflegt werden. Insofern hätten wir
gegen diese vom Ständerat eingefügten Bestimmungen ei-
gentlich nichts einzuwenden. Aber – und das ist ein grosses
Aber – es gibt drei Gründe, weshalb wir die hier diskutierten
Vorschläge ablehnen; wir werden darin auch von Richterin-
nen und Richtern unterstützt.
Erstens einmal sind die Bestimmungen überflüssig. Die Prü-
fung und die Regelung des persönlichen Verkehrs des Kin-
des mit den Eltern oder die Prüfung verschiedener Betreu-
ungsmodelle werden im Gesetz bereits durch verschiedene
Bestimmungen abgedeckt. Beim Entscheid über die Obhut,
über den persönlichen Verkehr des Kindes mit den Eltern
oder über die Betreuungsanteile prüfen die Gerichte oder die
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb), in diesem
Fall also die Kindesschutzbehörden, das Kindeswohl umfas-
send. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der regelmäs-
sig gepflegten persönlichen Beziehung des Kindes zu bei-
den Eltern zum Wohle des Kindes ein hoher Stellenwert
einzuräumen ist. Es ist aber auch eine Selbstverständlich-
keit, dass verschiedene Betreuungsmöglichkeiten bzw. die
Betreuungsanteile beider Eltern geprüft werden.
Wenn dem Gericht ein Antrag dazu vorliegt, muss das Ge-
richt diesen Antrag prüfen, unabhängig davon, ob dies aus-
drücklich im Gesetz steht oder nicht. Prüft es diesen Antrag
nicht, so begeht es eine Rechtsverweigerung. Befürchtun-
gen, die Gerichte oder die Kesb würden einfach das wäh-
rend der Ehe gelebte Betreuungsmodell weiterführen las-
sen, sind zwar nicht ganz unberechtigt. Wir erwarten jedoch,
dass die Gerichte oder die Kesb Anträge auf andere als
klassische Betreuungsmodelle – und ein solches könnte die
alternierende Obhut sein – mit Blick auf das Wohl des Kin-
des unvoreingenommen prüfen.
Ein zweiter Grund für die Ablehnung der vorgeschlagenen
Änderungen ist aber auch die Unsicherheit und Ungewiss-
heit, was alternierende Obhut eigentlich heisst und bedeutet.
Herr von Graffenried hat eine Interpretation versucht; uns
war jedoch in der Kommission nicht ganz klar, ob das jetzt
die richtige Interpretation ist oder ob es nicht auch noch an-
dere gibt. Es entsteht ein gewisser Widerspruch oder zumin-
dest eine Begriffsverwirrung, z. B. in Zusammenhang mit Ar-
tikel 133 ZGB, wonach das Gericht unter anderem die Ob-
hut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile
regelt. Bezieht sich nun der neue Begriff «alternierende Ob-
hut» auf die Obhut oder auf die Betreuungsanteile oder auf
beides? Bevor eine solche Regelung ins Gesetz aufgenom-
men wird, soll diese Frage geprüft werden.
Die SP-Fraktion unterstützt aus diesem Grund das Postulat
der RK-NR 15.3003, mit dem der Bundesrat ersucht wird, ei-
nen Bericht über die rechtlichen Probleme der alternieren-
den Obhut vorzulegen und Gesetzesänderungen zur Behe-
bung dieser Probleme vorzuschlagen. Grosse Bedenken be-
stehen, um ein konkretes Beispiel zu nennen, namentlich im
Hinblick auf die möglichen Folgen, wenn eine Vereinbarung
der alternierenden Obhut nicht eingehalten wird, wenn also
ein Elternteil die vereinbarte Obhut nicht ausübt, aber trotz-
dem nur die reduzierten Alimente bezahlt.
Schliesslich, dies ist der dritte Grund, wird ein falsches Si-
gnal gegeben. Die alternierende Obhut, wie auch immer sie
ausgestaltet sein mag, ist nicht das einzig mögliche Betreu-
ungsmodell. Wird nur dieses erwähnt, könnte der falsche
Schluss gezogen werden, dass dieses Modell Vorrang vor
allen anderen Betreuungsmodellen hat.
Zusammengefasst gesagt, wird die SP-Fraktion die Mehrheit
unterstützen. Das ist nicht etwa ein Votum gegen die ver-
stärkte Beteiligung der Männer an der Familien- und Betreu-
ungsarbeit, aber diese darf nicht erst im Trennungs- und
Scheidungsfall beginnen. Der Tatbeweis, liebe Männer,
muss früher erbracht werden und nicht erst, wenn über den
Unterhalt diskutiert wird.

Vischer Daniel (G, ZH): Ich verweise auf die Begründung
meines Kollegen Alec von Graffenried, der treffend dargelegt
hat, warum diese Bestimmungen sinnvoll sind. Die RK-SR
hat sich etwas einfallen lassen, die Sache geprüft und eine
sinnvolle Regelung getroffen. Wenn ich es richtig verstehe,

wird diese Regelung auch von der Frau Bundesrätin respek-
tive vom Bundesrat unterstützt. 
Ich glaube, Sie können Frau Bundesrätin Sommaruga nicht
vorwerfen, sie vertrete bei dieser Revision einseitig Männer-
interessen, wie es im letzten Votum durchschien. Ich glaube
auch nicht, dass es hier darum geht. Hier geht es darum, zu-
handen des Richters mit einer gewissen Präzisierung des
Gesetzes zu formulieren, wie er im Einzelfall mit Bezug auf
die Obhut entscheiden soll: Er soll erstens regelmässig die
Interessen des Kindes in den Vordergrund stellen, und er
soll zweitens die Möglichkeit einer alternierenden Obhut prü-
fen. Die alternierende Obhut ist nicht einfach eine Selbstver-
ständlichkeit, wie es heute dargelegt wurde. Hier präzisiert
der Gesetzgeber vielmehr das generelle Prinzip der gemein-
samen elterlichen Sorge. Hier präzisiert der Gesetzgeber
die bereits bestehende Gesetzgebung.
Ich halte ehrlich gesagt nichts vom Argument, diese Bestim-
mungen seien nicht nötig und deswegen sei es hier beim
geltenden Recht zu belassen. Ich glaube, es ist sinnvoll,
dass der Gesetzgeber Klarheit schafft, wie das Gesetz ge-
dacht ist und in welche Richtung es ausgelegt werden soll.
Es gibt auch keine Rechtsunsicherheit. Herr von Graffenried
hat mit Bezug auf die Obhut klar ausgeführt, wie die Bestim-
mungen gemeint sind. Der dritte Einwand von Frau Schnei-
der Schüttel war, die Bestimmungen setzten ein falsches Si-
gnal – wahrscheinlich geht es letztlich genau um diese
Frage. Diese Bestimmungen setzen kein falsches Signal,
sondern wollen, dass der Gesetzgeber Ernst macht mit dem
Prinzip der gemeinsamen Sorge und der Realisierung der
Möglichkeit, dass ein Kind nach der Scheidung respektive
der Trennung tatsächlich zu beiden Elternteilen möglichst
gleiche Beziehungen hat. Dies soll hier verwirklicht werden,
und ich wüsste nicht, worin das falsche Signal hier bestehen
sollte.
Mit diesem Gesetz haben wir eine elementare Neuerung
aufgegleist. Wir haben den Unterhaltsanspruch des Kindes
gegenüber dem Vater erweitert, wo keine Ehe vorliegt. Das
ist de facto eine Gleichbehandlung der Mütter von ehelichen
Kindern und der Mütter von nichtehelichen Kindern. Dazu
nur eine Nebenbemerkung: Ich habe bemerkt, dass der «Ta-
ges-Anzeiger» in den letzten Monaten hiegegen eine Kam-
pagne führt. Er schreibt, wir würden ein rückschrittliches Mo-
dell ins Gesetz aufnehmen. Das Gegenteil ist der Fall: Es
gibt immer noch viele Frauen, die auf diesen Unterhalt ange-
wiesen sind, zum Beispiel wenn sie nur Teilzeit arbeiten kön-
nen. Und hier von Rückschrittlichkeit zu reden, das ist ab-
surd, das ist ein Pseudodiskurs, der auf einem falschen
mittelständischen Verständnis beruht!
Stimmen Sie diesem Minderheitsantrag zu! Stimmen Sie am
Schluss der gesamten Vorlage zu! Es ist eine Vorlage, die in
die Zukunft weist.

Kiener Nellen Margret (S, BE): Herr Kollege Vischer, Sie wis-
sen, dass ich materiell das Wechselmodell sehr befürworte,
wenn es dem Kindeswohl dient. Jetzt zur Frage: Laut Arti-
kel 134 ZGB ist für die Änderung der Obhut das Gericht zu-
ständig, für die Änderung der Betreuungsanteile hingegen
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Da das
Gesetz gemäss Vorlage des Ständerates neu von «alternie-
render Obhut» spricht, fragt es sich, was denn die Betreu-
ungsanteile noch für eine rechtliche Bedeutung haben. Die-
ser Ansatz des Ständerates ist praxisuntauglich, ist unaus-
gereift. Was sagen Sie zu diesem Zuständigkeitsproblem?

Vischer Daniel (G, ZH): Wir haben ein Zuständigkeitspro-
blem. Wenn Sie mich persönlich fragen: Ich bin nicht glück-
lich über das heutige System der Zuständigkeiten zwischen
Gericht und Kesb, und zudem ist dieses System nicht in al-
len Kantonen gleich ausgestaltet. Aber dieses Problem kön-
nen wir mit dieser Vorlage nicht lösen. Ihr Einwand ist mei-
ner Meinung nach nur eine Spitzfindigkeit, um die alternie-
rende Betreuung hier nicht wirklich zu sichern.

Amherd Viola (CE, VS): Wir sprechen jetzt zu Artikel 298
Absätze 2bis und 2ter. In Artikel 298 Absatz 2bis und Arti-
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kel 298b Absatz 3bis unterstützt die CVP/EVP-Fraktion die
Mehrheit. Ich äussere mich jetzt zu Artikel 298 Absatz 2ter
und Artikel 298b Absatz 3ter, das heisst zur alternierenden
Obhut: In der Fassung des Ständerates verpflichten diese
Artikel die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden bzw.
die Gerichte, die alternierende Obhut zu prüfen. Mit 22 zu
2 Stimmen hat Ihre Kommission beschlossen, dem Stände-
rat in dieser Frage nicht zu folgen und an der ursprünglichen
Fassung festzuhalten. Sie haben richtig gehört, mit 22 zu
2 Stimmen, das heisst, auch die SVP-Fraktion war in der
Kommission bei der Mehrheit. Heute hat sie ihre Meinung
geändert und unterstützt jetzt die Minderheit. Offenbar ver-
läuft die neue, klare Linie der SVP im Slalom, und das nicht
das erste Mal in dieser Session!
Aber nun zu den Artikeln. Unsere Fraktion unterstützt die
Mehrheit, und zwar aus folgenden Gründen: Im Vordergrund
steht das Kindeswohl. Da gilt so oder so die Offizialmaxime,
das heisst, das Gericht ist nicht an die Parteianträge gebun-
den. Das Gericht kann die vom Ständerat aufgeworfene
Thematik somit schon heute behandeln. Damit steht fest,
dass die vom Ständerat eingefügten Bestimmungen keinen
Mehrwert bringen. Es kommt dazu, dass mit einer solchen
Bestimmung die alternierende Obhut gegenüber anderen
Betreuungsmodellen bevorzugt wird.
Im Übrigen ist der Begriff der alternierenden Obhut unbe-
stimmt. Die Einführung eines neuen Instituts ohne gründli-
che Abklärung, was überhaupt darunter verstanden wird und
welche Konsequenzen sich daraus ergeben können, kommt
für die grosse Mehrheit der Kommission wie auch für die
CVP/EVP-Fraktion nicht infrage. Das heisst indessen nicht,
dass wir gegen eine gemeinsame und alternierende Be-
treuung der Kinder sind. Aus unserer Sicht braucht ein Kind
gute und beständige Beziehungen zu beiden Elternteilen.
Deshalb unterstützen wir auch das Kommissionspostulat
15.3003, welches vom Bundesrat Lösungsvorschläge für die
alternierende Obhut verlangt.
Die CVP/EVP-Fraktion bittet Sie, dem Antrag der Kommis-
sion zuzustimmen und das Kommissionspostulat 15.3003
anzunehmen.
Ich kann auch noch mitteilen, dass die CVP/EVP-Fraktion
bei der Standesinitiative Zürich 09.301, «Harmonisierung
der Alimentenbevorschussung und des Alimenteninkassos»,
ebenfalls die Mehrheit unterstützt.

Flach Beat (GL, AG): Am schönsten ist es, das habe ich
schon oft gesagt, wenn die Familien zusammenbleiben.
Wenn sie zerrissen werden durch eine Scheidung, dann ist
zuallererst auf das Kindeswohl zu achten. Darum ist – das
ist richtig und wurde schon oft gesagt – der Kontakt des Kin-
des zu beiden Elternteilen wahnsinnig wichtig, eigentlich das
Wichtigste überhaupt. So gesehen ist auch die alternierende
Obhut wahrscheinlich grundsätzlich der richtige Weg.
Aber der Ständerat hat hier zum einen etwas ins Gesetz auf-
genommen, was ohnehin gilt: Die Gerichte müssen so oder
so prüfen, ob im Interesse des Kindeswohls oder im Inter-
esse einer gerechten Lösung eine von den Parteien bean-
tragte Lösung überhaupt möglich ist. Zum andern haben wir
mit der alternierenden Obhut, wie sie jetzt in der ständerätli-
chen Fassung steht und von der Minderheit und neuerdings
auch von der SVP-Fraktion unterstützt wird, einen Rechtsbe-
griff, der sich sonst nirgendwo im Gesetz findet. Darum und
nur darum haben wir beschlossen, dass das, was wir jetzt
ins Gesetz schreiben, nicht toter Buchstabe oder eine blosse
Worthülse sein soll. Wir würden sonst etwas postulieren, von
dem wir eigentlich noch gar nicht genau wissen, welche Aus-
wirkungen es hat. Wir haben es vorhin schon gehört: Wir ha-
ben sonst auch bei der Umsetzung Probleme zwischen der
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und dem Gericht,
weil wir damit allenfalls Kompetenzverschiebungen postulie-
ren. Wir haben das nicht eingehend geprüft, und das ist im
Moment der Fehler dieser Idee.
Darum werden wir der alternierenden Obhut in dieser Form
nicht zustimmen können. Ich bitte aber die SVP-Fraktion,
dann wenigstens das Postulat anzunehmen. So können wir
dann diese Fragen tatsächlich prüfen und nach der gemein-

samen elterlichen Sorge in einem nächsten Schritt allenfalls
auch die alternierende Obhut anvisieren und so ins Gesetz
aufnehmen, dass sie nachher von den Gerichten auch ange-
wendet werden kann.
Seien wir ehrlich: Ist es bei der alternierenden Obhut wirklich
das klügste Modell, wenn die Kinder zweimal in der Woche
mit Sack und Pack von Mutter oder Vater abgeholt und in die
andere Wohnung gebracht werden? Ob das dann wirklich
das Richtige und das Gerechteste ist, wage ich ehrlich ge-
sagt zu bezweifeln. Vor einigen Jahren hat ein spanischer
Richter in einem solchen Fall entschieden, dass die Kinder
in der elterlichen Wohnung bleiben und dass sich die beiden
Eltern, die sich heillos zerstritten hatten, halt jeweils eine
Wohnung nehmen sollten. Die Kinder bleiben im familiären
Heim, was ja eigentlich auch sinnvoll ist. Die Eltern suchen
halt dann einen Weg und organisieren sich. Das ist eigent-
lich der gerechteste Weg und sagt den Kindern am besten
zu. 
Ich bitte Sie, hier überall der Mehrheit zu folgen. Wir werden
das Postulat allerdings unterstützen und dann eventuell in
einem nächsten Schritt dafür sorgen, dass die alternierende
Obhut an einer prominenten Stelle ins Gesetz aufgenom-
men wird. 

von Graffenried Alec (G, BE): Lieber Herr Flach, Sie haben
das spanische Modell geschildert. Dieses Nestmodell wird ja
in der Wissenschaft beschrieben. Sie haben sich im Übrigen
auf Ihr Bauchgefühl verlassen und gesagt, ja gut, Sie hätten
das Gefühl, die alternierende Obhut sei vielleicht nicht die
optimale Lösung. Haben Sie die ausgedehnte Forschung,
die es zu diesem Thema gibt, die eigentlich das Gegenteil
zu Ihrem Bauchgefühl beweist, zur Kenntnis genommen?

Flach Beat (GL, AG): Mein Bauchgefühl ist das eine, mein
Herzgefühl ist das andere. Ich habe nicht vor, etwas ins Ge-
setz hineinzuschreiben, was meinem Herzen widerspricht
und bei mir den Eindruck erweckt, dass ich einen toten
Buchstaben ins Gesetz schreibe; damit ist nämlich nieman-
dem geholfen.
Wie gesagt unterstütze ich das Anliegen grundsätzlich.
Darum habe ich auch für dieses Postulat gekämpft. Ich bin
bereit, wenn der darin geforderte Bericht vorliegt, vertieft
über dieses Thema zu diskutieren. Es war ursprünglich nicht
Inhalt dieser Vorlage. Überladen wir sie nicht, gehen wir
Schritt für Schritt der Gerechtigkeit entgegen.

Sommaruga Simonetta, Bundespräsidentin: Einfach zur Klar-
stellung: Der Bundesrat vertritt in dieser Vorlage weder die
Interessen der Väter noch die Interessen der Mütter, son-
dern das Wohl der Kinder. 
Wenn Eltern verheiratet oder zusammen sind, haben die
Kinder in aller Regel zu beiden Elternteilen einen regelmäs-
sigen Kontakt, und zwar unabhängig vom Betreuungsmo-
dell, also auch dann, wenn jemand die Kinder zu hundert
Prozent betreut und jemand sich nicht direkt an der Betreu-
ung beteiligt; auch dann haben die Kinder einen regelmässi-
gen Kontakt zu beiden. Zu einer regelmässigen persönli-
chen Beziehung gehört zum Beispiel, dass man sich streiten
und versöhnen kann und dass diese Beziehung gelebt wer-
den und lebendig bleiben kann. 
Nun ist es so: Wenn Beziehungen auseinandergehen und
Eltern sich trennen oder scheiden lassen, fällt dieser alltägli-
che Kontakt zu einem der beiden Elternteile weg. Das ist in
den meisten Fällen die Folge einer Trennung oder einer
Scheidung. Auch wenn man ein Kind jedes zweite Wochen-
ende betreut, ist es schwierig, dort Alltagssituationen zu kre-
ieren und diese lebendige Beziehung, mit allem, was eben
zu einer lebendigen Beziehung gehört, aufrechtzuerhalten.
Deshalb sind wir der Meinung, dass es sinnvoll und richtig
ist – und es ist auch sinnvoll, dies hier im Gesetz festzuhal-
ten –, dass nach einer Trennung, nach einer Scheidung das
Gericht das Interesse des Kindes berücksichtigt, eine regel-
mässige persönliche Beziehung zu beiden Elternteilen pfle-
gen zu können. Dies selbstverständlich nur dann, wenn es
auch im Interesse des Kindes ist, und nicht, weil der Vater
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dies gerne hätte oder die Mutter dies gerne möchte. Denn
wenn Eltern auseinandergehen, ist es meistens so, dass
dies für die Beziehung des Kindes zu einem Elternteil mit ei-
ner massiven Veränderung verbunden ist. Deshalb ist es
richtig, das Augenmerk auf diese besondere Situation zu le-
gen. 
Der Ständerat hat deshalb entschieden, bei Artikel 298 Ab-
satz 2bis explizit im Gesetz festzuhalten, dass diese regel-
mässige persönliche Beziehung zu beiden Elternteilen be-
rücksichtigt werden soll. Einige von Ihnen haben gesagt, das
sei eine Selbstverständlichkeit. Ich habe einfach unter-
schiedlichste Gründe gehört, weshalb die Ergänzung des
Ständerates aufgenommen werden solle. Deshalb bin ich
nicht so sicher, ob das, was der Ständerat hier in Ab-
satz 2bis aufgenommen hat, wirklich so selbstverständlich
ist.
Ich sage jetzt gerne etwas zu Absatz 2ter. Darin geht es um
die Prüfung der alternierenden Obhut. Der Ständerat hat
hier die Vorlage des Bundesrates ergänzt, indem er die Ge-
richte ausdrücklich verpflichtet, die Möglichkeit einer alter-
nierenden Obhut zu prüfen, sofern das beantragt wird – im-
mer auch unter dem Gesichtspunkt des Wohls des Kindes.
Das ist eine Ergänzung von Absatz 2bis, eine Konkretisie-
rung von Absatz 2bis, das heisst des Grundsatzes, wonach
ein Kind ein Recht auf regelmässige persönliche Beziehun-
gen zu beiden Elternteilen hat.
Warum macht diese Konkretisierung Sinn? Natürlich ist es
wünschenswert, dass sich beide Elternteile schon während
der Ehe, wenn alles noch ganz wunderbar funktioniert, an
der Betreuung der Kinder beteiligen. Das ist selbstverständ-
lich. Nun ist es aber auch eine Tatsache, dass dann, wenn
die Ehe auseinandergeht, die persönliche Beziehung des
Kindes zu einem der beiden Elternteile in der Regel oder
sehr häufig massiv verändert, eingeschränkt wird. Deshalb
ist die Aussage fragwürdig, die Väter seien halt selber
schuld; wenn sie sich während der Ehe nicht beteiligt hätten,
dann hätten sie halt nachher das Nachsehen. Man kann
diese Haltung vertreten, aber aus Sicht des Kindes interes-
siert das eigentlich nicht. Aus Sicht des Kindes steht die
Frage im Zentrum: Wie kann auch nach einer Trennung,
nach einer Scheidung sichergestellt werden, dass das Kind
zu beiden Elternteilen einen persönlichen Kontakt hat und
persönliche Beziehungen pflegen kann?
Wir stellen fest: Es ist eine Tendenz der Gerichte, dass bei
einer Trennung häufig die bisherige Rollenverteilung weiter-
geführt und zementiert wird – oft über Jahre hinweg –, ohne
dass die Möglichkeit einer neuen Organisationsform geprüft
wird. Mit den neuen Bestimmungen möchte der Ständerat
diese Stossrichtung etwas durchbrechen. Der Ständerat hat
sich besorgt gezeigt, dass die Gerichte bei einem Entscheid
über die Obhut oder über die Betreuungsverhältnisse häufig
einfach das Rollenmodell übernehmen, das vor der Tren-
nung gelebt worden ist, ohne dabei auch die Bereitschaft
des anderen Elternteils zu prüfen, sich nach der Trennung
verstärkt an der Betreuung zu beteiligen. Aus diesem Grund
hat sich der Ständerat dafür entschieden, die Vorlage mit
diesen Bestimmungen zu ergänzen. Es geht aber nicht
darum, ein bestimmtes Betreuungsmodell vorzuschreiben.
Jetzt sage ich gerne noch etwas zum Begriff «alternierende
Obhut». Der Begriff «alternierende Obhut» wurde in der Tat
bisher vom Bundesgericht und auch vom Bundesrat in dem
Sinne verwendet, dass man von einer hälftigen Aufteilung
der Betreuung ausgegangen ist. Es wäre sicher nicht sinn-
voll, die alternierende Obhut unter diesem Präjudiz zu prü-
fen. Wir sind der Meinung, dass unter der alternierenden
Obhut – der Ständerat hat das deutlich gemacht –, die vom
Gericht geprüft würde, jede denkbare Aufteilung der Betreu-
ung zu prüfen wäre, nicht nur eine 50-zu-50-Lösung.
Man hat im Ständerat darüber diskutiert, ob man einen
neuen Begriff wählen solle, etwa jenen der «geteilten» an-
stelle der «alternierenden» Obhut. Der Ständerat hat es vor-
gezogen, weiterhin den Begriff der alternierenden Obhut zu
verwenden, aber in den Materialien auch zuhanden der Ge-
richte und der Kindesschutzbehörden klarzustellen, dass da-
mit nicht nur eine Aufteilung im Verhältnis 50 zu 50 gemeint

ist, sondern auch jede andere Aufteilung. Mit dieser Klarstel-
lung kann man deutlich machen, was unter der alternieren-
den Obhut, die geprüft werden müsste, verstanden wird.
Der Bundesrat unterstützt die beiden Ergänzungen, er hält
sie für sinnvoll. Der Staat soll keine Betreuungsform vor-
schreiben, aber er soll das ermöglichen, was uns allen wich-
tig ist: dass ein Kind unabhängig davon, ob seine Eltern zu-
sammenleben oder nicht, ob sie unverheiratet, getrennt oder
geschieden sind, zu beiden Elternteilen eine gute und leben-
dige persönliche Beziehung unterhalten kann. Unter diesem
Aspekt unterstützt der Bundesrat die beiden Minderheitsan-
träge.

Schwaab Jean Christophe (S, VD), pour la commission:  Je
vais tout d'abord m'exprimer sur les articles 298 alinéa 2bis
et 298b alinéa 3bis, qui traitent des relations interperson-
nelles. Je m'excuse par avance d'être un peu long, il y a
beaucoup de matière pour cet objet. Etant donné que le pos-
tulat qui a été évoqué par plusieurs de mes préopinantes et
préopinants est traité par notre conseil en catégorie V, je
m'exprimerai au nom de la commission lors du débat qui
nous occupe maintenant.
J'en reviens aux relations interpersonnelles: le Conseil des
Etats a décidé d'introduire une disposition qui rappelle le
droit de l'enfant d'entretenir des relations interpersonnelles
avec ses deux parents même en cas de séparation. Ce droit
est incontesté; son respect est une évidence; le juge doit
l'examiner d'office. Il est d'ailleurs ancré dans la Convention
des droits de l'enfant. Ce n'est certainement pas parce
qu'elle s'opposerait à ce droit fondamental de l'enfant que la
majorité vous propose de biffer ces dispositions. Bien sûr
que non! C'est plutôt parce que les dispositions prévues par
le Conseil des Etats n'ont aucune portée pratique. Lorsqu'il
décide des conséquences d'une séparation, le juge doit
avoir le bien de l'enfant comme première priorité, et le bien
de l'enfant comprend bien évidemment son droit à des rela-
tions avec ses deux parents. Il n'y a pas besoin d'une autre
disposition pour le lui rappeler et l'y obliger. D'ailleurs, Ma-
dame la présidente de la Confédération l'avait dit devant le
Conseil des Etats: ces dispositions prévues par le Conseil
des Etats ne donnent pas le droit aux parents d'obtenir, par
exemple, un certain taux de garde, ni n'obligent le juge à
fixer un taux de garde minimal à l'égard de l'un ou de l'autre
parent. Il me semble d'ailleurs que Messieurs Nidegger et
Schwander ont mal compris la portée de ces dispositions.
Ces dispositions, si bien intentionnées soient-elles, sont
donc plutôt de nature à allonger inutilement, et donc à com-
pliquer, les textes de loi. Pire: elles pourraient susciter de
fausses attentes, voire de faux espoirs. C'est donc par
20 voix contre 2 et 0 abstention que la commission vous pro-
pose d'en rester au texte voté par notre conseil en première
lecture. Peut-être que ce score ne reflétera pas vraiment le
score au sein de cet hémicycle, étant donné que certains
groupes ont vu leur avis évoluer entre le moment où la déci-
sion de la commission a été prise et aujourd'hui.
J'en viens maintenant aux articles 298 alinéa 2ter et 298b
alinéa 3ter du Code civil, toujours à propos des propositions
de la minorité Vischer Daniel. La question qui nous occupe à
ces articles est celle de la garde alternée. C'est une ques-
tion récurrente lorsque l'on traite du droit de la séparation et
du divorce. Nous avons déjà tenté de l'aborder lors de la ré-
vision du Code civil consacrée à l'entretien de l'enfant. Lors
de sa première lecture, le Conseil des Etats, souhaitant clai-
rement favoriser la garde alternée, a introduit une série de
dispositions qui abordent cette problématique.
La commission vous propose de biffer ces dispositions, par
20 voix contre 2 sans abstention, mais là encore avec un
rapport de force qui pourrait avoir évolué pour la même rai-
son que celle précédemment évoquée. Voici pourquoi la ma-
jorité de la commission vous propose et vous demande de
ne pas suivre l'autre conseil. Ce sont là encore des disposi-
tions purement déclaratoires, qui demandent au juge du di-
vorce d'examiner une demande de garde alternée provenant
de l'un des parents ou des deux parents. Mais comme l'a dit
Madame la présidente de la Confédération devant l'autre
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conseil, cette disposition n'a qu'une portée déclaratoire car
le juge est de toute manière obligé d'appliquer la maxime of-
ficielle. C'est toujours l'intérêt de l'enfant qui doit guider sa
décision et il n'est donc pas lié aux demandes des parties,
en l'espèce, des parents.
Outre cette portée purement déclaratoire, qui est de nature
à compliquer les choses et à induire en erreur, la version du
Conseil des Etats comporte, de l'avis de la majorité de la
commission, plusieurs défauts. Tout d'abord, en préconisant
la garde alternée sans plus de précisions et en n'évoquant
pas d'autres modèles, ces dispositions semblent privilégier
un modèle de garde par rapport à d'autres, alors que l'objec-
tif, tant du Conseil fédéral que de notre conseil et du Conseil
des Etats, est justement de ne pas prescrire aux ex-con-
joints comment ils ont à s'organiser. Ensuite, cela a été dit
par Madame la présidente de la Confédération, le terme de
garde alternée, qui n'est défini ou évoqué nulle part ailleurs
dans la loi, peut porter à confusion, en particulier en ce qui
concerne la répartition de la garde entre les parents. La vo-
lonté du Conseil des Etats est clairement de ne pas la fixer à
50/50, alors que la jurisprudence actuellement fixe ce mo-
dèle à 50/50. Il y aurait donc une divergence entre la volonté
du Conseil fédéral et du Conseil des Etats et la jurispru-
dence établie par le Tribunal fédéral, ce qui là encore est de
nature à compliquer passablement la situation.
Autre défaut: les règles légales ont pour objectif de se subs-
tituer aux décisions des parents qui se séparent lorsque ces
derniers n'arrivent pas à se mettre d'accord. Or, une sépara-
tion conflictuelle n'est certainement pas le moment le plus
propice pour régler correctement ces choses, qui sont pour-
tant capitales pour le bien de l'enfant.
Un autre défaut encore: la garde alternée ne va pas sans
poser de nombreux problèmes juridiques, notamment lors-
que la convention qui l'introduit n'est pas respectée par l'un
ou l'autre des parents, que ce soit par exemple lorsqu'un des
parents n'assume pas la garde, sans que sa contribution
d'entretien envers l'enfant et envers l'autre parent ne soit
adaptée.
Et puis il y a l'avis de l'Office fédéral de la justice, qui s'est
posé la question d'introduire la garde alternée dans la loi, à
la suite d'une demande expresse de notre commission
soeur. Or, après avoir consulté plusieurs experts, sa conclu-
sion est limpide: le statu quo est préférable. Cela dit, ces
quelques réflexions ne signifient pas que la commission re-
jette par principe la garde alternée, ni ne s'oppose a priori à
ce que cela soit réglé d'une manière ou d'une autre, ou favo-
risé d'une manière ou d'une autre dans le texte légal. Au
contraire, nous souhaitons une clarification détaillée de la si-
tuation, dans le but – et je souligne cet objectif – d'encoura-
ger la garde alternée là où elle est possible et là où elle cor-
respond au bien de l'enfant.
La commission a donc, cela a été évoqué, déposé le postulat
15.3003, «Garde alternée. Clarification des règles légales et
pistes de solutions», qui invite le Conseil fédéral à présenter
un rapport sur les problèmes juridiques posés par la garde
alternée des enfants en cas de divorce ou de séparation des
parents. Ce postulat fera l'objet d'un débat. Le Conseil fédé-
ral et la commission vous proposent de l'adopter.
Encore une fois, comme cet objet sera traité en catégorie V,
je vais dire quelques mots à son sujet. Donc, si elle souhaite
que des progrès et des clarifications soient apportés en ma-
tière de garde alternée, la majorité de la commission craint
que cela ne se fasse à l'issue d'une sorte de succession de
bricolages par petites tranches, non coordonnées entre
elles. La majorité de la commission, pour cette raison, rejette
la version proposée par le Conseil des Etats à l'article 298,
mais elle ne souhaitait pas venir les mains vides, tant la
question de la garde alternée est importante. Elle préfère
une approche globale et cohérente de la question et le pos-
tulat qui vous sera soumis tout à l'heure est le reflet de cette
volonté. Il s'agit donc d'achever de passer le gué en accep-
tant ce postulat une fois que, je l'espère, vous aurez suivi la
majorité de la commission.
Le but de ce postulat est d'une part d'étudier les modifica-
tions législatives nécessaires pour remédier aux problèmes

que la garde alternée peut poser. Par ce postulat, la com-
mission souhaite aussi disposer d'un aperçu en droit com-
paré de ce qui se fait dans les pays voisins, et cette notion
de «pays voisins» doit être comprise de manière assez
large, étant donné que des pays qui sont presque voisins –
je pense aux Pays-Bas, aux pays scandinaves – ont fait de
gros progrès en matière de garde alternée et ont pris des
décisions qui pourraient être extrêmement intéressantes à
étudier et peut-être aussi à appliquer dans notre pays.
Précision importante, ce postulat n'a pas pour but de préco-
niser un type de garde plutôt qu'un autre. Il n'a pas pour ob-
jectif de cimenter le statu quo ou, au contraire, d'en faire
table rase, mais de l'analyser à tête reposée, jurisprudence
incluse, afin de déterminer si problèmes juridiques il y a. Si
tel devait être le cas, il conviendrait d'analyser si les pro-
blèmes juridiques doivent être résolus et, le cas échéant, de
quelle manière. Pour cela, un aperçu des pratiques de diffé-
rents pays sera certainement fort utile.
J'aimerais répondre aux craintes évoquées par Madame Hu-
ber, qui semble partir d'un certain nombre d'a priori quant à
la vision qu'aurait la majorité de la commission. Je ne pense
pas que la majorité de la commission ait un a priori quant à
la façon dont la garde alternée doit être réglée, mais elle
propose seulement de poser les problèmes et de les analy-
ser à tête reposée.
La commission a soutenu le dépôt du postulat par 12 voix
contre 10. Je vous invite à adopter le postulat lorsque le mo-
ment sera venu.
En ce qui concerne les deux dispositions du Code civil sur
lesquelles nous allons nous prononcer, la commission vous
invite, par 20 voix contre 2 et aucune abstention, à suivre sa
position. Je précise une fois encore que le rapport de force
pourrait évoluer, ainsi que je l'ai expliqué.

Vogler Karl (CE, OW), für die Kommission:  Zuerst zu Arti-
kel 298 Absatz 2bis und Artikel 298b Absatz 3bis: Ihre Kom-
mission beantragt Ihnen deutlich, mit 20 zu 2 Stimmen bei
0 Enthaltungen, an der Fassung des Nationalrates festzuhal-
ten bzw. die Ergänzung des Ständerates zu streichen. Die
Kommissionsmehrheit ist davon überzeugt, dass die vom
Ständerat gemachten Ergänzungen eine Selbstverständlich-
keit darstellen, dass dies bereits nach geltendem Recht be-
steht und von Amtes wegen zu beachten ist. Entsprechen-
des hat die Frau Bundespräsidentin auch im Ständerat aus-
geführt. Für die Mehrheit Ihrer Kommission ist klar, dass es
mit zum Wohlergehen des Kindes gehört, dass es nach ei-
ner Scheidung wenn immer möglich Alltagsbeziehungen zu
beiden Elternteilen pflegen kann. Die Ergänzungen gemäss
der Fassung des Ständerates sind daher unnötig. Ich ersu-
che Sie namens der starken Kommissionsmehrheit, diese
Ergänzungen abzulehnen.
Weiter zu den Artikeln 298 Absatz 2ter und 298b Absatz 3ter
ZGB: Es geht hier um die Frage, ob die Gerichte bzw. die
Kesb verpflichtet werden sollen, die Möglichkeit einer alter-
nierenden Obhut zu prüfen, wenn das beantragt wird. Ihre
Kommission beantragt Ihnen mit 22 zu 2 Stimmen bei 0 Ent-
haltungen, an der Fassung des Nationalrates festzuhalten
bzw. die Ergänzung des Ständerates zu streichen; das aus
verschiedenen Gründen. Hauptgrund in den Überlegungen
Ihrer Kommission ist der, dass ohnehin die Offizialmaxime
gilt, wonach einzig das Kindeswohl entscheidend ist und das
Gericht auch nicht an Parteianträge gebunden ist. Es stellt
sich daher von vornherein die Frage nach dem Mehrwert ei-
ner solchen Bestimmung. Dieser ist nach der klaren Mehr-
heit Ihrer Kommission nicht gegeben. Zu Recht hat denn
auch Frau Bundespräsidentin Sommaruga im Ständerat
ausgeführt: «Strenggenommen bedeutet das, dass die Re-
gelung, die Ihre Kommission hier beantragt, eigentlich be-
reits mit dem heutigen Recht gilt.» (AB 2014 S 1125)
Hinzu kommen weitere Bedenken Ihrer Kommission, etwa
diejenigen, dass das Modell der alternierenden Obhut ge-
genüber anderen Modellen favorisiert wird, was man aus
grundsätzlichen Überlegungen nicht haben will, und dass
mit dem Begriff der alternierenden Obhut ein neues Institut
eingeführt wird, das verschiedene Fragen aufwirft, die noch
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vertieft analysiert werden müssen. Dementsprechend hat
Ihre Kommission auch ein Kommissionspostulat angenom-
men, das zu ebendiesen Fragen eine umfassende Auslege-
ordnung machen und mögliche Lösungsvorschläge aufzei-
gen soll.
Zusammengefasst: Ich ersuche Sie, der sehr deutlichen
Kommissionsmehrheit zuzustimmen und den Beschluss des
Ständerates abzulehnen.

Abs. 2bis – Al. 2bis

Präsidentin (Markwalder Christa, erste Vizepräsidentin):
Die Abstimmung gilt auch für Artikel 298b Absatz 3bis. 

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 13.101/11 402)
Für den Antrag der Mehrheit ... 109 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 72 Stimmen
(1 Enthaltung)

Abs. 2ter – Al. 2ter

Präsidentin (Markwalder Christa, erste Vizepräsidentin):
Die Abstimmung gilt auch für Artikel 298b Absatz 3ter. 

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 13.101/11 403)
Für den Antrag der Mehrheit ... 110 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 73 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Art. 298b
Antrag der Mehrheit
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 3bis, 3ter
Streichen

Antrag der Minderheit
(Vischer Daniel, von Graffenried)
Abs. 3bis, 3ter
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 298b
Proposition de la majorité
Al. 3
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Al. 3bis, 3ter
Biffer

Proposition de la minorité
(Vischer Daniel, von Graffenried)
Al. 3bis, 3ter
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Art. 298d Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 298d al. 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen – Adopté

Änderung anderer Erlasse
Modification d'autres actes

Ziff. 2 Art. 198 Bst. bbis
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit
(Schneider Schüttel, Amherd, Jositsch, Kiener Nellen, Leu-
tenegger Oberholzer, Ruiz Rebecca, Schwaab)
Streichen

Ch. 2 art. 198 let. bbis
Proposition de la majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité
(Schneider Schüttel, Amherd, Jositsch, Kiener Nellen, Leu-
tenegger Oberholzer, Ruiz Rebecca, Schwaab)
Biffer

Schneider Schüttel Ursula (S, FR): Ich vertrete den Minder-
heitsantrag zu Artikel 198 der Zivilprozessordnung und spre-
che auch für die SP-Fraktion.
In Artikel 198 der Zivilprozessordnung wird geregelt, wann
ein Schlichtungsverfahren, das grundsätzlich einem Ent-
scheidverfahren vorausgeht, ausnahmsweise entfällt. Die
Kommissionsmehrheit schlägt vor, bei Klagen über den Un-
terhalt des Kindes und weitere Kinderbelange auf ein
Schlichtungsverfahren zu verzichten, wenn die Kindes-
schutzbehörde bereits mit der Sache befasst war. Das
heisst, dass durch die Kindesschutzbehörde schon versucht
worden ist, eine gütliche Einigung mit den Eltern des Kindes
zu finden, dies aber leider erfolglos blieb.
Die Kommissionsminderheit, welche ich hier vertrete, vertritt
die Ansicht, dass auch vor der gerichtlichen Behandlung der
Klage entweder vom dafür zuständigen Gericht oder von ei-
ner dafür vorgesehenen Schlichtungsstelle – dies je nach
kantonaler Regelung – nochmals ein Versuch unternommen
werden soll, eine Einigung unter den Elternteilen herbeizu-
führen, die natürlich immer im Sinne des Kindeswohls sein
muss. Für die spätere möglichst problemlose Bezahlung der
Unterhaltsbeiträge oder für die konfliktfreie Ausübung der
Betreuung oder der Besuchsrechte ist eine erzielte Einigung
die bessere Ausgangsposition als ein Urteil. Oft reagieren
die betroffenen Personen anders, wenn sie sich vor einem
Gericht befinden; sie sind allenfalls kompromissbereiter,
wenn sie es mit anderen Personen zu tun haben. Ein Ver-
such zur Schlichtung sollte deshalb nicht unterlassen und
jede sich dazu bietende Möglichkeit genutzt werden.
In diesem Sinne bitte ich Sie, der SP-Fraktion zu folgen und
diesem Minderheitsantrag zuzustimmen.

Sommaruga Simonetta, Bundespräsidentin: Worum geht es
bei diesem Antrag der Minderheit? Sie haben in diesem Ge-
setz Folgendes entschieden: Wenn die Kesb feststellt, dass
die Eltern sich über den Unterhaltsbeitrag nicht einigen kön-
nen respektive keine Einigung zustande kommt, dann wird
das ganze Verfahren vor der Kesb beendet. Die Zuständig-
keit geht in diesem Fall auf das für die Unterhaltsklage zu-
ständige Gericht über. Das Gericht entscheidet dann auch
über die elterliche Sorge sowie über die weiteren Kinderbe-
lange. Die Unterhaltsklage wird vom Gericht im sogenann-
ten vereinfachten Verfahren behandelt. Im vereinfachten Ver-
fahren findet grundsätzlich zuerst immer ein Schlichtungs-
verfahren statt. Die Schlichtungsbehörde versucht, die Par-
teien zu einer gütlichen Einigung zu bewegen. Die Durchfüh-
rung eines Schlichtungsverfahrens macht aber wenig Sinn,
wenn die Eltern bereits vor der Kesb versucht haben, sich zu
einigen, und das nicht gelungen ist. In diesen Fällen ist es
sinnvoll, die Eltern nicht noch einmal zu einem Schlichtungs-
versuch vor der Schlichtungsbehörde und somit zum Gang
zu einer weiteren Behörde zu zwingen. Es erscheint uns
vielmehr sachgerecht, dass dann das Gericht sofort ent-
scheidet.
Die Eltern – ich denke, es ist wichtig, dass Sie das im Auge
behalten – können sich aber auch noch jederzeit während
des Gerichtsverfahrens über den Unterhaltsbetrag einigen
und den geschlossenen Vertrag vom Gericht genehmigen
lassen. Die Sorge der Minderheit, dass mit der vorgeschla-
genen Ergänzung den Eltern eine Einigungsmöglichkeit
weggenommen wird, ist aus unserer Sicht unbegründet.
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Denn, wie gesagt, es besteht jederzeit auch vor Gericht die
Möglichkeit, sich noch zu einigen. Bei der Kesb hat man be-
reits alles unternommen, um eine Einigung zu finden.
Vielleicht noch ein letzter Hinweis: Es ist schon auch im In-
teresse des Kindes, dass ein Verfahren, das meistens be-
reits längere Zeit läuft, irgendeinmal auch abgeschlossen
werden kann. Das ist ein weiterer Grund, aus dem wir eben
nicht noch eine zusätzliche, dritte Behörde einschalten
möchten.
Aus diesen Gründen bitten wir Sie, den Antrag der Minder-
heit abzulehnen. 

Präsidentin (Markwalder Christa, erste Vizepräsidentin):
Die grünliberale Fraktion, die CVP/EVP-Fraktion und die
FDP-Liberale Fraktion unterstützen den Antrag der Mehrheit.
Frau Schneider Schüttel hat das Wort für eine persönliche
Erklärung. 

Schneider Schüttel Ursula (S, FR): Danke für die Erläuterun-
gen, Frau Bundespräsidentin. In der Hoffnung und im Ver-
trauen, dass die Gerichte die Möglichkeiten einer Schlich-
tung wahrnehmen werden, ziehe ich meinen Minderheits-
antrag zurück.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. 2 Art. 304 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. 2 art. 304 al. 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen – Adopté

Ziff. 2a Art. 40, 49 Abs. 2 Ziff. 5a, 86a Abs. 1 Bst. abis;
Ziff. 2b Gliederungstitel vor Art. 24a, Art. 24fbis
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag der Minderheit
(Nidegger, Brand, Miesch, Rickli Natalie)
Streichen

Ch. 2a art. 40, 49 al. 2 ch. 5a, 86a al. 1 let. abis; ch. 2b
titre précédant l'art. 24a, art. 24fbis
Proposition de la majorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Proposition de la minorité
(Nidegger, Brand, Miesch, Rickli Natalie)
Biffer

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

09.301

Standesinitiative Zürich.
Harmonisierung
der Alimentenbevorschussung
und des Alimenteninkassos
Initiative cantonale Zurich.
Harmonisation des avances
et du recouvrement
des pensions alimentaires

Abschreibung – Classement

Ständerat/Conseil des Etats 23.09.14 (Frist – Délai) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.12.14 (Abschreibung – Classement) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.15 (Abschreibung – Classement) 

Antrag der Mehrheit
Die Initiative abschreiben

Antrag der Minderheit
(Kiener Nellen, Jositsch, Leutenegger Oberholzer, Ruiz Re-
becca, Schneider Schüttel, Schwaab, Vischer Daniel)
Die Initiative nicht abschreiben

Proposition de la majorité
Classer l'initiative

Proposition de la minorité
(Kiener Nellen, Jositsch, Leutenegger Oberholzer, Ruiz Re-
becca, Schneider Schüttel, Schwaab, Vischer Daniel)
Ne pas classer l'initiative

Präsidentin (Markwalder Christa, erste Vizepräsidentin):
Die Standesinitiative wurde soeben im Rahmen der Beratun-
gen zum Geschäft 13.101 behandelt. Sie haben auch einen
schriftlichen Bericht der Kommission erhalten.

Kiener Nellen Margret (S, BE): Mit der Standesinitiative vom
4. Februar 2009 hat der Kanton Zürich beantragt, den Bund
einzuladen, eine gesetzliche Grundlage zur Harmonisierung
der Alimentenbevorschussung und des Alimenteninkassos
zu schaffen. Erstrat ist der Ständerat, unser Rat ist Zweitrat.
Der Ständerat hat dieser Initiative Folge gegeben und dann
die Behandlung aufgeschoben, um sie mit der Vorlage zum
Unterhaltsrecht, die wir soeben behandelt haben, zu beraten
und in diese zu integrieren.
Mit der Unterhaltsrechtsvorlage, wie wir sie jetzt verabschie-
det haben, sind wir beim Alimenteninkasso einen Schritt vor-
wärtsgekommen; dafür danken wir allen, die daran mitgear-
beitet haben. Bei der schweizweiten Harmonisierung der
Alimentenbevorschussung sind wir indessen kein Schrittlein
weitergekommen. Wir möchten verhindern, dass das so
bleibt. Deswegen beantragt Ihnen heute meine Minderheit,
diese wichtige und richtige Standesinitiative nicht abzu-
schreiben.
In den Achtzigerjahren war es möglich, im ZGB eine Bestim-
mung in Artikel 293 Absatz 2 einzufügen, wonach das öffent-
liche Recht die Ausrichtung von Vorschüssen für den Unter-
halt des Kindes regelt, wenn die Eltern ihrer Unterhaltspflicht
nicht nachkommen. Diese ZGB-Bestimmung war der Auslö-
ser für die Einführung kantonaler Regelungen zur Alimen-
tenbevorschussung. Wir haben vonseiten der SP alles ver-
sucht, um im Rahmen der Vorlage zum Unterhaltsrecht die
Alimentenbevorschussung weiterzubringen.
Ich war Antragstellerin für eine Ergänzung im Zivilgesetz-
buch. Meine Kollegin Schneider Schüttel war Antragstellerin
bezüglich einer parlamentarischen Initiative für eine neue
Verfassungskompetenz. Dieser Initiative wurde von unserer
Kommission für Rechtsfragen Folge gegeben, sie wurde
dann aber leider vom Ständerat nicht unterstützt. Somit sind
wir in Bezug auf die schweizweite Harmonisierung zurück


